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Leser schreiben

Die Feuerwehr auf dem Lande

Auch sie hat sich der neuen Zeit angepasst. Oder doch nicht ganz? Bei einer Uebung
geht es etwa so zu: Mit vorgespanntem Traktor wird die Motorspritze zum Wasserbezugsort

geschleppt. Dort stellt man den schön vorgewärmten Traktor verachtungsvoll auf die
Seite und die Maschinisten beginnen sich mit dem kalten und verharzten Spritzenmotor
«herumzubalgen». Wenn sie Glück haben, beginnt der Motor nach einigem «Husten sein
beruhigendes Brummen und die Sache ist gewonnen. Im zweiten Fall erwärmen sich vorerst

nur die Maschinisten und erst einige Zeit später die Maschine. Das ist dann so quasi
ein «Start mit Vorwärmung». Er ist weiter nicht schlimm und kann mit 1 Flasche Bier
pro Maschinist wieder normalisiert werden. Im dritten und schlimmsten Fall greift die
Glut von den Maschinisten nur noch auf Kopf und Kragen des Kommandanten. Das ist
dann eine ausgesprochene «Fehlzündung». Wenn noch Funken aus dem Publikum dazu

kommen, wird die Sache sehr explosionsgefährlich. Hier wird meist mit Flaschenwein zu
lindern versucht

Lieber die Feuerwehr sollte man eigentlich nicht spotten, aber hier stimmt nun doch
etwas nicht: Hunderttausende von Franken werden im Lande herum ausgegeben für neue
Motorspritzen, weitere Hunderttausende für vorschriftsgemässe Einstellräume. Dann die
Umtriebe mit Treibstoff, Oel, Probeläufen, Inspektionen. Trotz allem an den Uebungen
Aerger und im Ernstfalle gar der Ausfall des Gerätes. Dabei sind 90 °/o der Störungen
zurückzuführen auf den Motor, der einfach viel zu lange unbenützt herumsteht.

Sicher liesse sich doch eine Spritzenpumpe mit Zapfwellenantrieb mittels Traktor
ausrüsten und dann würde sich so vieles vereinfachen und bei einer Traktorpanne wäre der
Traktor in kürzester Zeit ausgewechselt und das Löschgerät wieder einsatzbereit. Ich
denke dabei an einen Zweiradanhänger mit den genau gleichen Pumpen, wie sie bis jetzt
mit einem eigenen Motor gekoppelt benützt werden.

Die Angelegenheit sei hiermit zur Diskussion gestellt. Sollte sich jemand ihrer
annehmen, so möchte ich warnen: Die technische Seite wäre dank der Traktornormung
bestimmt in wenigen Stunden gelöst. Aber bis die zuständigen Instanzen und «Fachleute»
(es hat unter anderem auch Schulmeister und Bürokraten dabei!) von der Neuerung
überzeugt wären, könnte es Schwierigkeiten geben. — Und das allerdornigste Problem wäre
wohl, wie üblich in der Schweiz, das Anpassen der, ach so wichtigen Reglemente! Dafür
möchte ich gleich einen Vorschlag machen für Art. 1 : «Es darf nicht mit dem Brennen
begonnen werden, bevor mindestens 2 Traktoren für den Branddienst bereitstehen zi

Nachwort der Redaktion:

Wir ersuchen die Traktörler, die in den verschiedenen Feuerwehren in irgend einer
Funktion tätig oder untätig sind, die Idee weiterzugeben. Von einer Diskussion in diesem
Heft möchten wir indessen absehen, weil der Vorschlag den Rahmen unserer Tätigkeit
sprengt. Die Idee scheint uns besonders für Aushilfsspritzen in abgelegenen Weilern usw.
interessant. Viel Glück!

Ihre Motoren laufen spürbar besser und
abnützungsfrei mit dem Garantie-HD-Oel:
Seit 1907 an der Spitze in Qualität und Preis.
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